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Sehr geehrte Frau Präsidentin Y 

Sehr geehrter Herr Schiedsrichter A 

Sehr geehrter Herr Schiedsrichter X 

 

 

Namens und mit Vollmacht der Klägerin stellen wir unter Wahrung der vom Schiedsgericht 

angesetzten Frist folgende  

 

 

Rechtsbegehren 

 

1. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von USD 15‘056‘920. --

nebst Zins zu 5% seit 1. August 2006 zu bezahlen.  

2. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Schiedsgericht sämtliche Dokumente vorzule-

gen, die zur Ermittlung der behaupteten Steigerung der Herstellungskosten erforder-

lich sind. Insbesondere seien die zwischen der Beklagten und den Drittparteien ge-

schlossenen Verträge herauszugeben.  

3. Die Widerklage der Beklagten und Widerklägerin sei vollumfänglich abzuweisen, so-

weit auf sie einzutreten ist.  

4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MwSt.) zulasten der Beklagten.  

 

 

 

Gemäss Verfahrensbeschluss Nr. 1 vom 17. September 2012 wird sich die Klägerin in der 

ersten Phase ausschliesslich zu den fünf darin vereinbarten Streitfragen äussern.  
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1. Merkmale des Distributionsvertrags  

 

Ein Distributionsvertrag (auch: Alleinvertriebsvertrag) ist ein Innominatkontrakt, welcher als 

Rahmenvertrag konzipiert ist. Der Lieferant (i.c. Chemiewerke AG) räumt seinem Abnehmer 

(i.c. Industrial Clean OOO) das Recht ein, seine Produkte zu beziehen und in einem Vertrags-

gebiet exklusiv zu vertreiben (CHK-R JACOBS, Vorb. 184 ff. N 1). Die einzelnen Warenbezü-

ge stellen dabei Kaufverträge dar. Des Weiteren weist der Alleinvertriebsvertrag u.a. Elemen-

te des Agenturrechts (Art. 418a ff. OR) auf. Der Rahmenvertrag regelt zudem grundlegende 

Rechte und Pflichten der Vertragsparteien (FURRER/LOHRI/ARTER, S. 23).  

 

2. Kein Einsichtsrecht der Beklagten in die Dokumente der Klägerin  

2.1. Ausgangslage 

Die Beklagte stellte in der Widerklage im Rahmen der Beweisaufnahme den Anspruch, Ein-

sicht in die Dokumente der Klägerin zu erlangen. Die Beklagte will auf diesem Wege den 

Nettogewinn der Klägerin berechnen. Um die Informationen der Klägerin richtig beurteilen 

zu können, sind dafür laut der Beklagten genaue Kenntnisse der Branche erforderlich. Über 

diese würden jedoch nur die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und des Vertriebs der Beklagten 

verfügen (Widerklage, Nr. 11; 12).  

Die Klägerin macht geltend, dass die Beklagte infolge der Kündigung des Distributionsver-

trags zu einer Konkurrentin auf dem russischen Markt wurde. Falls Mitarbeiter der Geschäfts-

leitung und des Vertriebs der Beklagten Einsicht in die Dokumente nehmen würden, könnten 

dadurch gewichtige Geheimhaltungsinteressen der Klägerin beeinträchtigt werden (Einlei-

tungsanzeige, Nr. 19; 20).  

2.2. Anwendbares Recht im Rahmen der Beweisaufnahme  

Das Schiedsgericht ist nach Art. 182 Abs. 2 IPRG berechtigt, das Verfahren festzulegen, falls 

die Parteien diesbezüglich keine Regelung getroffen haben. Die gewählte Verfahrensordnung 

bestimmt die Zulässigkeit der vorgebrachten Beweismittel (PFISTERER/SCHNYDER, S. 95; RÜ-

EDE/HADENFELDT, S. 262). Das Schiedsgericht erklärt im Verfahrensbeschluss Nr. 1 die IBA-

Regeln zur Beweisaufnahme in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit (revidierte Fassung 

von 2010, nachfolgend „IBA-Rules“) für anwendbar, ohne an diese gebunden zu sein. Der 

Beschluss wird von den Parteien nicht bestritten. Demzufolge richtet sich die Beweisaufnah-

me nach den Bestimmungen der IBA-Rules (Art. 1 Abs. 1 IBA-Rules).  

1  
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2.3. Vorgehen der Klägerin in Anwendung der IBA-Rules  

Die Klägerin erhebt formelle Einwendungen. Sie zeigt auf, dass der Antrag der Beklagten den 

gesetzlichen Anforderungen von Art. 3 Abs. 3 IBA-Rules nicht genügt und die Beklagte dem-

nach keinen Antrag auf Vorlegung der Dokumente stellen kann.  

Falls das Schiedsgericht dennoch zum Schluss kommt, dass der Antrag der Beklagten den 

Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 3 IBA-Rules entspricht, stellt die Klägerin eventualiter den 

Antrag, dass materiell rechtliche Einwendungen der Klägerin gegen das Vorlageverlangen 

i.S.v. Art. 3 Abs. 5 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 IBA-Rules vorliegen.  

Falls das Schiedsgericht zur Auffassung kommt, dass auch keine begründeten materiellen 

Einwendungen der Klägerin gegeben sind, beantragt die Klägerin das Schiedsgericht, dass nur 

bestimmte Personen, unter Vereinbarung einer Verschwiegenheitsverpflichtung, Einblick in 

die vorgelegten Dokumente nehmen dürfen. Dabei kann es sich um Anwälte, externe techni-

sche Experten oder Mitarbeiter der Rechtsabteilung der Beklagten handeln (sog. parteiernann-

te Sachverständige, Art. 5 Abs. 1 IBA-Rules). 

Falls auch dem Begehren der Klägerin betreffend den parteiernannten Sachverständigen nicht 

stattgeben wird, ersucht die Klägerin das Schiedsgericht, die notwendigen Massnahmen i.S.v. 

Art. 9 Abs. 4 IBA-Rules zu erlassen, damit die wirtschaftlichen Interessen an der Geheimhal-

tung kommerziell sensitiver Informationen nicht beeinträchtigt werden.  

2.4. Die Klägerin erhebt gültige formelle Einwendungen 

Die Partei, die für die eigene Beweisführung auf Dokumente der anderen Partei angewiesen 

ist, kann mit einem Vorlageverlangen an das Schiedsgericht herantreten (RAESCHKE-

KESSLER, S. 50; RITZ, S. 216; vgl. auch Art. 3 Abs. 2 IBA-Rules).  

Der Antragssteller hat das Dokument so zu bezeichnen, dass es individuell bestimmbar ist 

(Art. 3 Abs. 3 lit. a (i) IBA-Rules). Er kann auch die Vorlage einer eng umschriebenen Kate-

gorie von Dokumenten verlangen (Art. 3 Abs. 3 lit. a (ii) IBA-Rules). Damit meint das Gesetz 

eine Kette gleichartiger Dokumente, denen allen das gleiche Thema zugrunde liegt. Anzuge-

ben sind der Name des Urhebers der Dokumente, das Datum und der Zeitraum, indem das 

Dokument wahrscheinlich erstellt wurde, sowie sein vermuteter Inhalt (PFISTE-

RER/SCHNYDER, S. 97; RAESCHKE-KESSLER, S. 51).  

I.c. macht die Beklagte geltend, dass sie Dokumente von der Klägerin fordert, mit deren Hilfe 

sie den Nettogewinn der Klägerin berechnen kann. Dies zeigt deutlich, dass die Beklagte Ein-

blick in mehrere Dokumente nehmen möchte (Art. 3 Abs. 3 lit. a (ii) IBA-Rules).  
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Die Beklagte bezeichnet den Urheber der Dokumente („Dokumente der Klägerin“). Jedoch 

gibt die Beklagte im Vorlageverlangen weder das Datum, noch den Zeitraum an, in dem die 

Dokumente errichtet wurden. Schliesslich fordert sie generell Dokumente an, mit welchen sie 

den Nettogewinn der Klägerin berechnen kann (Widerklage, Nr. 11). Damit könnten unzähli-

ge verschiedene Dokumente gemeint sein. Aufgrund der mangelnden Substantiierung sind die 

verlangten Dokumente nicht eindeutig identifizierbar. Der Schutzzweck von 

Art. 3 Abs. 3 lit. a (ii) IBA-Rules liegt gerade darin, unzulässige „fishing expeditions“ zu 

vermeiden. Der Antragssteller soll nicht die Herausgabe von Dokumenten verlangen können, 

welche für den Entscheid unerheblich sind, ihm aber sonst nützlich sein können (BER-

GER/KELLERHALS, N 1216; RAESCHKE-KESSLER, S. 48). Das Vorlageverlangen erfüllt deshalb 

diese Voraussetzung nicht.   

Der Antrag auf Vorlegung der Dokumente muss des Weiteren eine Erklärung beinhalten, in 

welcher Hinsicht die vorzulegenden Dokumente relevant für den Fall und wesentlich für seine 

Entscheidung sind (Art. 3 Abs. 3 lit. b IBA-Rules). Vorliegend deutet die Beklagte nur an, 

dass sie mit den Dokumenten der Klägerin den Nettogewinn der Klägerin berechnen will. Sie 

hätte näher darauf eingehen und detailliert darlegen sollen, inwiefern der Nettogewinn der 

Klägerin entscheidungsrelevant ist. Das Vorlageverlangen erfüllt auch diese Voraussetzung 

nicht.  

Fazit: Die Beklagte erfüllt die formellen Voraussetzungen an ein Vorlagebegehren i.S.v. 

Art. 3 Abs. 3 IBA-Rules nicht. Die Klägerin ersucht das Schiedsgericht, den Antrag der Be-

klagten abzulehnen (Art. 3 Abs. 7 IBA-Rules).  

2.5. Die Klägerin erhebt gültige materielle Einwendungen 

Falls das Gericht zur Auffassung kommt, dass keine berechtigten formellen Einwendungen 

der Klägerin gegen das Vorlageverlangen bestehen, erhebt die Klägerin materielle Einwen-

dungen. Die materiellen Einwendungen gegen den Antrag der Beklagten ergeben sich laut 

Art. 3 Abs. 5 IBA-Rules aus Art. 9 Abs. 3 IBA-Rules. Das Schiedsgericht entscheidet über 

Zulässigkeit, Relevanz, Wesentlichkeit und Gewicht von Beweismitteln (Art. 9 Abs. 1 IBA-

Rules; RITZ, S. 217). Wenn einer der aufgezählten Gründe von Art. 9 Abs. 2 lit. a-g IBA-

Rules vorliegt, ist das Schiedsgericht befugt, die Dokumente als Beweismittel auszuschliessen 

(Art. 9 Abs. 1 IBA-Rules). Im Folgenden sind nur jene Einwendungen dem Schiedsgericht 

vorzutragen, die die Klägerin gültig vorbringen kann.  
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2.5.1. Einwand der wirtschaftlich begründeten Verschwiegenheitspflichten 

Art. 9 Abs. 2 lit. e IBA-Rules dient dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen einer Partei, die 

wirtschaftlicher oder technischer Art sein können (RAESCHKE-KESSLER, S. 62). Die Beklagte 

wurde nach der Kündigung des Distributionsvertrags zu einer Konkurrentin der Klägerin. Die 

Beklagte bestritt auch nicht, dass sie selbst oder mit Hilfe eines Händlers im russischen Markt 

tätig sein wird. Bei sämtlichen Dokumenten betreffend die Geschäftstätigkeit in Russland 

handelt es sich gemäss der Klägerin um „kommerziell sensitive Informationen“ (Einleitungs-

anzeige, Nr. 19). Die Beklagte kann diese dazu verwenden, Einsichten in den russischen 

Markt zu erlangen und sich somit einen erleichterten Einstieg zu verschaffen. 

Ein Grundzug des Distributionsvertrags ist das Alleinvertriebsrecht der Klägerin (als Händler) 

in einem bestimmten Territorium. Der Händler geniesst Gebietsexklusivität und ist rechtlich 

selbständig. Er handelt in eigenem Namen und auf eigene Rechnung (CHK-JAKOBS, Vorb. 

184 ff. N 3). Die Beklagte hat ihren Sitz in Deutschland, die Klägerin in Russland. Aufgrund 

der Nähe zum russischen Markt kennt die Klägerin die Gepflogenheiten und Bedürfnisse der 

russischen Kunden aus erster Hand und eignete sich ein enormes Wissen an, bezüglich der 

Bedingungen, welche dort herrschen. Die Klägerin hat sich ihren Platz im russischen Markt 

hart erarbeitet und ist nicht bereit, der Konkurrenz Zugang zu ihrem Insiderwissen zu gewäh-

ren und ihr dadurch einen erleichterten Eintritt zu ermöglichen. Die Klägerin hat ein berech-

tigtes wirtschaftliches Interesse daran, dass die Beklagte keinen Einblick in die Dokumente 

nehmen darf.  

2.5.2. Einwand aus Erwägungen der Verhältnismässigkeit  

Eine Partei kann nach Art. 9 Abs. 2 lit. c IBA-Rules den Einwand hervorbringen, dass die 

Vorlegung eines Beweismittels nicht dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entspricht. 

Verhältnismässigkeit bedeutet, dass sich das herausverlangte Beweismittel dazu eignet, einen 

Entscheid herbeizuführen. Das Beweismittel muss zudem erforderlich sein, d.h. es darf nicht 

mehr herausverlangt werden, als für den Entscheid notwendig ist und schliesslich muss es für 

den Antragsgegner zumutbar sein, das Beweismittel herauszugeben (HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, S. 135 ff.). I.c. verlangt die Beklagte alle Dokumente der Klägerin 

um den Nettogewinn berechnen zu können. Die Beklagte könnte auch nur spezielle buchhalte-

rische Zusammenstellungen herausverlangen (namentlich Bilanzen, Erfolgsrechnungen). Sie 

könnte ihr Ziel (Berechnung des Nettogewinns) auch mit einer milderen Massnahme errei-

chen (Herausverlangen bestimmter Dokumente). Ausserdem ist es für die Klägerin unzumut-
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bar, die Dokumente mit den kommerziell sensitiven Informationen herauszugeben. Dabei 

würden gewichtige wirtschaftliche Interessen von ihr beeinträchtigt werden (siehe Rz. 15 f.).  

Fazit: Die Klägerin erhebt berechtigte materielle Einwendungen gegen das Vorlageverlangen 

der Beklagten auf Herausgabe der Dokumente. Die Klägerin fordert das Schiedsgericht auf, 

den Antrag der Beklagten abzulehnen.  

2.5.3. Anbieten des Beweises durch einen parteiernannten Sachverständigen  

Falls das Schiedsgericht entgegen der erwähnten Ausführungen doch zum Schluss kommt, 

dass die Beklagte ein Vorlageverlangen stellen kann, ersucht die Klägerin das Schiedsgericht 

um die Genehmigung eines parteiernannten Sachverständigen. Gemäss Art. 5 Abs. 1 IBA-

Rules kann eine Partei zu bestimmten Punkten Beweis durch einen parteiernannten Sachver-

ständigen anbieten (RAESCHKE-KESSLER, S. 69).  

Grundsätzlich anerkennt die Klägerin den Antrag der Beklagten auf Vorlegung der Dokumen-

te der Klägerin im Rahmen der Beweisaufnahme. Die Klägerin stellt den prozessualen An-

trag, dass bestimmte Personen, unter Vereinbarung einer Verschwiegenheitserklärung, Ein-

blick in die vorgelegten Dokumente nehmen dürfen. Dabei kann es sich um Anwälte, externe 

technische Experten oder Mitarbeiter der Rechtsabteilung der Beklagten handeln (Einlei-

tungsanzeige, Nr. 20). Die Beklagte vertritt die Ansicht, dass diese nicht über das erforderli-

che Fachwissen verfügen und dementsprechend die vorgelegten Dokumente nicht richtig zu 

würdigen wissen. Es bedarf laut der Beklagten genauere Kenntnisse der Branche, und diese 

besässen nur Mitarbeiter der Geschäftsleitung und des Vertriebs der Beklagten (Widerklage, 

Nr. 12). Die Klägerin macht geltend, dass der Nettogewinn eine objektive Grösse darstellt, die 

rechnerisch ermittelbar ist und durch Zahlen ausgedrückt werden kann. Um den Nettogewinn 

korrekt zu berechnen, sind buchhalterische Fähigkeiten erforderlich. Auf keinen Fall sind 

jedoch genaue Kenntnisse der betreffenden Branche nötig. 

Fazit: Die Klägerin ersucht das Schiedsgericht um die Genehmigung, einen privaten Sachver-

ständigen zu bestellen, der den Nettogewinn der Klägerin berechnet.  

2.6. Das Schiedsgericht hat die notwendigen Massnahmen zu treffen 

Falls das Schiedsgericht zur Auffassung kommt, dass ein parteiernannter Sachverständiger 

ungeeignet ist, beantragt die Klägerin das Schiedsgericht, die notwendigen Massnahmen ge-

mäss Art. 9 Abs. 4 IBA-Rules zu erlassen. Es ist befugt, die notwendigen Massnahmen zu 

treffen, damit Beweismittel unter geeignetem Vertraulichkeitsschutz angeboten und ausge-

wertet werden können.  
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I.c. werden durch die Einsichtnahme von Dokumenten der Klägerin durch Personen, die mit 

der Geschäftsleitung oder dem Vertrieb der Beklagten betraut sind, berechtigte Geschäftsge-

heimnisse der Klägerin gefährdet. Das Schiedsgericht könnte einen unabhängigen, zur Ver-

schwiegenheit verpflichteten Sachverständigen einstellen, der das Dokument auswertet und 

die Ergebnisse lediglich dem Schiedsgericht mitteilt (RAESCHKE-KESSLER, S. 62). Denkbar 

wäre auch, dass das Schiedsgericht die Stellen abdeckt, die einen geheimen Inhalt aufweisen, 

und lediglich der Inhalt preisgibt, der relevant für den Entscheid ist (LEUENBERGER/UFFER-

TOBLER, N 9.61). 

Fazit: Das Schiedsgericht hat die notwendigen Massnahmen zu treffen, um die Geschäftsge-

heimnisse der Klägerin vor der Beklagten zu schützen.  

 

3. Die Vertragsdokumente der Beklagten mit Drittparteien sind herauszugeben 

3.1. Ausgangslage 

Die Klägerin stellt in der Einleitungsanzeige den Antrag, dass die Beklagte im Rahmen der 

Beweisaufnahme sämtliche Dokumente vorzulegen hat, die erforderlich sind, die behauptete 

Steigerung der Herstellungskosten zu beweisen (Einleitungsanzeige, Nr. 16). Damit sind auch 

die Verträge mit Drittlieferanten gemeint, die die Beklagte aufgrund von Geheimhaltungs-

klauseln zurückbehält (KB-6). Auf die Einwände der Beklagten, die Verträge seien einer Ge-

heimhaltungspflicht unterstellt und daher nicht vorlegbar, sind nicht einzugehen. Legt die 

Beklagte die Dokumente nicht vor, soll das Schiedsgericht hieraus folgern, dass die Doku-

mente den Interessen der Beklagten nachteilig sind (Art. 9 Abs. 5 IBA-Rules). 

3.2. Anwendbares Recht im Rahmen der Beweisaufnahme 

Die Ausführungen zum IPRG und zu den IBA-Rules gelten sinngemäss (Rz. 4). Gemäss dem 

Verfahrensbeschluss Nr. 1 richtet sich das Verfahren der Beweisaufnahme im Weiteren nach 

der Internationalen Schiedsordnung der Swiss Chambers‘ Arbitration Institution (nachfolgend 

„Swiss Rules“).  

3.3. Vorgehen der Klägerin zur Vorlage der Vertragsdokumente 

Die Klägerin ersucht das Schiedsgericht um Vorlage der Dokumente der Beklagten mit Dritt-

parteien gestützt auf Art. 24 Abs. 2 Swiss-Rules. 
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Die Klägerin beantragt das Schiedsgericht um die Vorlage der verlangten Dokumente durch 

die Beklagte. Sie macht geltend, dass die gesetzlichen Anforderungen von Art. 3 IBA-Rules 

erfüllt sind. 

Die materiellen Einwendungen der Beklagten gemäss Art. 9 IBA-Rules sind abzuweisen.  

Dem Vorlageverlangen der Klägerin ist ebenso gestützt auf die materiellen Bestimmungen 

des Obligationenrechts zu entsprechen.  

Die Klägerin macht geltend, dass die Beklagte durch Nichtvorlegen der Dokumente eine Ver-

tragsverletzung nach Art. 4 (iii) Distributionsvertrag begeht.  

3.4. Antrag der Klägerin auf Vorlage der Dokumente nach den Swiss Rules 

Gemäss Art. 24. Abs. 2 Swiss Rules kann das Schiedsgericht eine Partei auffordern, innert 

einer bestimmten Frist eine Aufstellung der Schriftstücke und anderer Beweismittel vorzule-

gen, auf die sich die betreffende Partei zum Nachweis von streitigen Tatsachen zu berufen 

beabsichtigt. Die Beklagte stützt sich in i.c. auf die steigenden Herstellungskosten für IPA, 

um ihre Aufschläge zu rechtfertigen. Die Klägerin beantragt, dass das Schiedsgericht die Be-

klagte auffordern soll, ihr die verlangten Dokumente vorzulegen. Nur anhand dieser Doku-

mente ist festzustellen, ob die Herstellungskosten tatsächlich gestiegen sind oder die Auf-

schläge von der Klägerin ohne Grund bezahlt wurden.  

3.5. Antrag der Klägerin auf Vorlage der Dokumente nach den IBA-Rules 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 IBA-Rules hat jede Partei dem Schiedsgericht und den anderen Parteien 

innert einer bestimmten Frist sämtliche Dokumente vorzulegen, auf die sie sich stützt und 

über die sie verfügt. I.c. verlangt die Beklagte Aufschläge, die angeblich aus der Steigerung 

der Herstellungskosten resultieren. Um diese Angaben zu stützen, müssen die betreffenden 

Dokumente vorgelegt werden. Die Klägerin kann den von ihr führenden Beweis mit eigenen 

Dokumenten nicht erbringen, weiss aber, dass sich die betreffenden Dokumente in der Verfü-

gungsmacht der Beklagten befinden (RAESCHKE-KESSLER, S. 48). Die Klägerin hat in der 

Einleitungsanzeige einen Antrag an das Schiedsgericht auf Vorlegung der Dokumente gestellt 

(Art. 2 IBA-Rules). 

3.5.1. Die formellen Voraussetzungen sind erfüllt 

Die Voraussetzungen, wonach die Klägerin die Dokumente herausverlangen kann, sind in 

Art. 3 Abs. 2-9 IBA-Rules aufgeführt. Diese müssen kumulativ erfüllt sein, damit dem Antrag 

der Klägerin auf Vorlegung der Dokumente der Beklagten zu entsprechen ist.  
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Laut Art. 3 Abs. 3 lit. a IBA-Rules muss der Antrag eine Beschreibung des vorzulegenden 

Dokuments enthalten, die die Identifizierung ermöglicht oder die Kategorie von vorzulegen-

den Dokumenten eng umschreiben, für deren Existenz hinreichende Anhaltspunkte bestehen. 

Die Klägerin hat verdeutlicht, dass insbesondere die Verträge, die die Beklagte mit ihren Lie-

feranten abgeschlossen haben, einzusehen sind (Einleitungsanzeige, Nr. 16). Demzufolge ist 

eine Identifizierung nach lit. a (i) möglich und eine detaillierte Beschreibung nach lit. a (ii) 

nicht nötig. 

In Art. 3 Abs. 2 lit. b IBA-Rules wird eine Erklärung verlangt, in welcher Weise die Doku-

mente relevant für den Fall und wesentlich für seine Entscheidung sind. Ebenfalls muss die 

Klägerin im Antrag klarstellen, für welchen Zweck sie die geforderten Dokumente benötigt 

(ZUBERBÜHLER/HOFMANN/OETIKER/ROHNER, Art. 3 N 131). Für die Klägerin handelt es sich 

bei den Drittverträgen um relevante Dokumente. Nur so kann sie ermitteln, ob die Herstel-

lungskosten gestiegen sind. Im E-Mail vom 20. Juli 2006 begründete die Beklagte die erhöh-

ten Produktionskosten mit den gestiegenen Einkaufskosten weiterer Chemikalien, die für die 

Produktion von IPA benötigt werden (KB-3). Diese Rechtfertigung lässt sich nur anhand der 

Verträge ermitteln, wonach die verlangten Dokumente wesentlich für die Entscheidung des 

Falles sind. 

Gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. c (i) IBA-Rules hat der Antrag u.a. eine Erklärung zu beinhalten, 

dass sich die vorzulegenden Dokumente nicht in der Verfügungsgewalt der Klägerin befin-

den. Die Klägerin erklärt hiermit, dass die Beklagte im Besitz der relevanten Vertragsdoku-

mente ist. Nach den Ausführungen der Beklagten hat die Klägerin keinen Zugriff auf diese 

Verträge (KB-6).  

Fazit: Die Voraussetzungen für ein gültiges Vorlageverlangen nach Art. 3 Abs. 2 IBA-Rules 

sind gegeben.  

3.5.2. Die materiellen Einwendungen der Beklagten sind abzuweisen 

Die Beklagte hat in der Widerklage Stellung zum Antrag der Klägerin genommen und darin 

dargelegt, dass sie aufgrund von Verpflichtungen mit Dritten die Dokumente nicht vorlegen 

kann. Demnach haben sie gemäss Art. 3 Abs. 5 IBA-Rules Einwendungen erhoben, die nur 

auf die in Art. 9 Abs. 2 IBA-Rules genannten Gründe gestützt werden können. 

Art. 9 IBA-Rules beschreibt die Zulässigkeit, Relevanz, Wesentlichkeit und Gewicht von 

Beweismitteln, über welche das Schiedsgericht entscheidet. Die Beklagte macht geltend, dass 

durch das Vorlegen der Dokumente Geheimhaltungspflichten gegenüber Drittparteien verletzt 

werden (Widerklage, Nr. 13). Gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. e IBA-Rules sind Dokumente auszu-
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schliessen, wenn sie wirtschaftliche oder technisch begründete Verschwiegenheitspflichten 

beinhalten, welche das Schiedsgericht für zwingend erachtet. Die Klägerin stellt dem 

Schiedsgericht den Antrag, die Einwendungen der Beklagten abzuweisen, da die hervorge-

brachten Gründe der beklagten Partei als nicht zwingend einzustufen sind. Die Klägerin ver-

langt bloss die Herausgabe der Verträge, um die genauen Herstellungskosten zu ermitteln. 

Demnach bedarf es nur einen Blick auf die Einkaufspreise, welche für die Klägerin von Be-

lang sind und nicht auf den Vertrag als Ganzes.  

Fazit: Die Beklagte kann keine gültigen materiellen Einwendungen nach Art. 9 Abs. 2 IBA-

Rules erheben.  

Eventualiter stellt die Klägerin das Begehren, dass gemäss Art. 9 Abs. 4 IBA-Rules das 

Schiedsgericht notwendige Massnahmen treffen soll, damit die Beweismittel unter geeigneten 

Vertraulichkeitsschutz angeboten oder ausgewertet werden können. Kann das Schiedsgericht 

nicht über den Einwand entscheiden, stellt die Klägerin den Antrag, dass ein nach 

Art. 3 Abs. 7 IBA-Rules unabhängiger und unparteiischer Sachverständiger beauftragt werden 

soll, um über die Sache zu entscheiden (Rz. 22 f.).  

3.6. Antrag der Klägerin auf Vorlage der Dokumente nach materiellem Recht 

Es besteht eine materiell rechtliche Pflicht, der Gegenpartei Urkunden herauszugeben, Ein-

sicht in Urkunden zu gewähren oder allgemein Auskunft zu erteilen (LEUENBERGER/UFFER 

TOBLER, N 9.60). Da es sich beim Distributionsvertrag um einen Innominatvertrag handelt, 

sind u.a. Bestimmungen des Agenturrechts anwendbar (Rz. 1). Art. 418k Abs. 2 OR be-

schreibt das Recht des Agenten, Einsicht in massgebende Bücher und Belege zu nehmen. Die 

Beklagte hat somit die Pflicht, der Klägerin Einsicht in die Dokumente zu gewähren. 

3.7. Antrag der Klägerin auf Vorlage der Dokumente nach dem Distributionsvertrag 

Nach Art. 4 (iii) Distributionsvertrag hat die Lieferantin der Distributorin schriftliche Aus-

kunft über ihre Herstellungskosten zu erteilen. Als die Beklagte sich weigerte, die Dokumente 

an die Klägerin herauszugeben, verletzte sie ihre vertragliche Pflicht (KB-6). Auf den Vor-

wand der Beklagten, die Verträge seien mit Geheimhaltungsklauseln versehen, ist nicht ein-

zugehen. Die Beklagte unterschrieb die Verträge mit den Drittparteien nach dem Abschluss 

des Distributionsvertrags. Indem die Beklagte und die Drittparteien Geheimhaltungsklauseln 

vereinbarten, konnte die Beklagte ihrer vertraglichen Pflicht, die Dokumente jederzeit schrift-

lich herauszugeben, nicht nachkommen. Die Beklagte beging durch die Nichtherausgabe der 
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Dokumente eine Vertragsverletzung. Sie ist aufzufordern, im Rahmen der Beweisaufnahme 

die verlangten Dokumente herauszugeben. 

 

4. Materielle Ansprüche der Klägerin auf Rückzahlung der Aufschläge 

4.1. Rückforderungsanspruch gemäss Art. 97 OR 

Es wird nun dargelegt, dass der Klägerin einen Anspruch aus Art. 97 OR zusteht und dieser 

direkt aus dem Alleinvertriebsvertrag abgeleitet werden kann. 

4.1.1. Ausgangslage 

Am 20. Juli 2006 informierte die Beklagte die Klägerin darüber, dass angesichts der steigen-

den Kosten für weitere Chemikalien, die sie für die Herstellung von IPA beziehen mussten, 

der Vertrag wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll erschien. Es handelte sich somit um einen Här-

tefall i.S.v. Art. 3.4 Distributionsvertrag. Nach dieser Bestimmung müssen die Parteien über 

neue Preise diskutieren. Die Beklagte forderte jedoch einseitig eine Preiserhöhung, ohne die 

Klägerin vorher angehört oder gemeinsam an Lösungsvorschlägen gearbeitet zu haben. Ge-

mäss Art. 4 lit. (iii) Distributionsvertrag hat die Klägerin das Recht auf Einsicht in alle rele-

vanten Dokumente, um die Herstellungskosten überprüfen zu können. Gestützt auf diese ver-

tragliche Vereinbarung forderte die Klägerin eine Verifizierung des erhöhten Kaufpreises 

anhand von Dokumenten. Die Beklagte ignorierte jedoch ihre Informationspflicht, die sie der 

Klägerin vertraglich schuldete. Die Klägerin darf nicht mehr verlangen, als die bona fides 

(guter Glaube) gebietet (BGE 57 II 534, E.1). Die Klägerin kann sich auf die qualifizierte 

Vertrauensgrundlage berufen, welche ihr durch den Vertriebsvertrag sowie die Preisbestim-

mungsklausel zusteht. Eine Falschauskunft resp. ein Verschweigen von Tatsachen ist als 

Schlechterfüllung i.S.v. Art. 97 OR zu qualifizieren (vgl. Urteil 4C.50/2002 E. 1c/fr.; Urteil 

4C.240/2003 E. 3.1./fr). 

4.1.2. Die Preisbestimmungsklausel und die Informationspflicht der Beklagten 

Die Auskunfts- und Informationspflicht gemäss Art. 4 lit. (iii), sowie die Preisbestimmungs-

klausel sind als vertragliche Nebenpflichten ausgestaltet. Vertraglich sind sie, da sie als Teil 

des Alleinvertriebsvertrags vom Konsens getragen werden und Nebenpflichten, da sie nicht 

das Wesen des Vertrags ausmachen und nicht selbständig einklagbar sind 

(GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, N 2638). Die Verletzung einer Nebenpflicht führt 

zu Schadenersatzansprüchen (HUGUENIN, N 853). 
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4.1.3. Vertragsverletzung durch Erhebung von Preisaufschlägen 

Eine positive Vertragsverletzung liegt vor, wenn die vertraglich geschuldete Leistung nicht 

gehörig erbracht oder eine Nebenpflicht verletzt wird (HUGUENIN, N 866). Resultiert dabei 

ein Schaden, muss dieser unter bestimmten Voraussetzungen ersetzt werden. Um einen Scha-

denersatzanspruch in Höhe von USD 15‘056‘920.-- nach Art. 97 OR begründen zu können, 

müssen folgende Elemente kumulativ gegeben sein: Nicht gehörige Erfüllung, Schaden, adä-

quater Kausalzusammenhang und das Verschulden des Schuldners 

(GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, N 2617 ff.). 

Die Beklagte missachtete die vertragliche Nebenpflicht, Auskunft über ihre Herstellungskos-

ten zu erstatten. Ferner missachtete sie die vertragliche Preisbestimmungsformel. Dabei berief 

sie sich auf Geheimhaltungsklauseln gegenüber Dritten, welche es ihr verbieten würden, die 

entsprechenden Dokumente vorzulegen (KB-6). Die Beklagte macht geltend, dass die Preise 

für weitere Chemikalien, die zur Herstellung von IPA benötigt würden, gestiegen seien. Ver-

traglich sind lediglich Preisschwankungen im Wechselkurs EUR/USD, sowie Schwankungen 

für Propen - als wichtigster Bestandteil von –IPA - zu berücksichtigen (KB-2). Die Beklagte 

widersetzte sich zudem dem Sinn und Zweck von Art. 3.4, welcher bei einem Härtefall eine 

Verhandlung zwischen den Parteien bzgl. der Preisanpassungen postuliert. Eine solche Ver-

handlung hat nie stattgefunden; die Beklagte erhöhte die Preise einseitig (KB-3). Die Klägerin 

war zur Verifizierung der Herstellungskosten nicht im Stande und sah sich zudem aufgrund 

laufender Lieferpflichten gegenüber Dritten gezwungen, den geforderten Aufpreis unter Vor-

behalt zu bezahlen. Die Beklagte hat durch die Verweigerung der Informations- und Aus-

kunftspflicht i.S.v. Art. 4 lit. (iii), unter Missachtung der Verhandlungspflicht (Art. 3.4) und 

unter Ausnutzung der zeitlichen Notsituation der Klägerin (laufende Lieferpflichten gegen-

über Dritten) den Preis für IPA vertragswidrig erhöht. Die Verletzung der Informationspflicht 

ist haftungsbegründend (vgl. BGE 110 II 371 E. 5). Das Kriterium der nicht gehörigen Ver-

tragserfüllung ist somit gegeben. 

Ein Schaden liegt nach der Differenzhypothese bei einer unfreiwilligen Vermögensverminde-

rung vor. Dabei kann es sich beim Schaden um eine Verminderung der Aktiven, einer Ver-

mehrung der Passiven oder entgangenem Gewinn handeln 

(GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, N 2620). Der Schaden entspricht dabei der Diffe-

renz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Vermögensstand, der bestehen 

würde, wenn der Schaden nicht eingetreten wäre (BGE 132 III 321 E. 2.2.1). Die Klägerin hat 

einen vertragswidrigen Preis bezahlt und somit entstand eine Verminderung der Aktiven in 

der Höhe von USD 15‘056‘920.--. Gemäss Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 42 Abs. 1 OR hat die 
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Klägerin den Schaden nachzuweisen. Dieser Nachweis wird von der Klägerin anhand von 

Dokumenten belegt (KB-9; KB-11; KB-13). 

Weiter muss die schädigende Handlung nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der all-

gemeinen Lebenserfahrung geeignet sein, den entstandenen Schaden herbeizuführen (BGE 

123 III 110 E. 3a). Die Klägerin wollte einerseits nicht in Schuldnerverzug geraten. Auf der 

anderen Seite stand ihr kein anderes Mittel zur Verfügung, das Preisdiktat zu überprüfen. Da-

her war das Verhalten der Beklagten (KB-3; KB-6) natürlich und adäquat kausal für den ein-

getretenen Schaden. Ohne das vertragswidrige Verhalten hätte die Klägerin den zu hohen 

Preis während der Periode Q4 2006 bis Q2 2012 nicht gezahlt.  

Ferner wird das Verschulden als vierte Voraussetzung für einen Anspruch aus Art. 97 OR 

verlangt. Der Beklagten steht der Exkulpationsbeweis offen; das Verschulden wird vermu-

tungsweise vorausgesetzt (Urteil 4C.70/2000 E. 3b; Urteil 4C.195/2004 E. 2). Bis heute hat 

die Beklagte von ihrem Exkulpationsrecht kein Gebrauch gemacht. Sie kann die Aufschläge 

nicht mit den erhöhten Herstellungskosten begründen. 

Fazit: Es sind alle haftungsbegründenden Voraussetzungen von Art. 97 OR gegeben. Die Be-

klagte hat der Klägerin Schadenersatz in Höhe von USD 15‘056‘920.-- aufgrund positiver 

Vertragsverletzung zu bezahlen. 

4.1.4. Die Verjährungseinrede der Beklagten ist abzuweisen 

Gemäss Art. 127 OR verjähren alle subjektiven Forderungsrechte aus Bundeszivilrecht mit 

Ablauf von zehn Jahren. Die ordentliche Verjährungsfrist von zehn Jahren gilt zunächst für 

Forderungen aus Vertrag, bzw. für Ersatzforderungen aus Schlecht- und Nichterfüllung 

(CHK-KILLIAS/WIGET, Art. 127 N 5).  

Gemäss der Grundnorm von Art. 130 Abs. 1 OR beginnt die Verjährung mit Eintritt der Fäl-

ligkeit, und zwar unabhängig davon, ob der Gläubiger von der Forderung und der Fälligkeit 

überhaupt Kenntnis hat (BGE 106 II 134 E. 2a; BGE 119 II 216 E. 4a). Nach h .L. beginnt die 

Verjährungsfrist bei Schadenersatzansprüchen aus positiver Vertragsverletzung im Zeitpunkt 

der Vertragsverletzung (BGE 106 II 134 E. 2f; BGE 119 II 216 E. 4a). Da die einzelnen For-

derungen aus dem Alleinvertriebsvertrag einzeln verjähren (CHK-KILLIAS/WIGET, Art. 127 N 

5), wird hier auf die erste vertragswidrige Handlung abgestellt. Vorliegend ist dieser Zeit-

punkt auf den 3. August 2006 zu datieren. Die Beklagte hat an diesem Tag den zu hohen 

Kaufpreis, der auf einer vom Vertrag abweichenden Berechnungsart beruht, in Rechnung ge-

stellt. Die Verjährungsfrist beginnt an dem Tag, der auf den Tag folgt, welcher die Verjäh-

rungsfrist auslöst (BGE 81 II 135 E. 2). Dabei ist es unerheblich, ob es sich um einen Werk-
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tag, Sonn- oder gesetzlichen Feiertag handelt (CHK-KILLIAS/WIGET, Art. 133 N 2). Somit 

beginnt die Verjährungsfrist am 4. August 2006 und endet erst im August 2016. 

4.2. Schadenersatzanspruch gemäss Art. 41 OR 

Die Beklagte hat sich zusätzlich nach Art. 41 OR haftbar gemacht hat. Die Klägerin kann sich 

neben dem vertraglichen Anspruch auch auf den deliktischen Anspruch berufen (BGE 99 II 

321 E. 5).  

4.2.1. Die Haftungsvoraussetzungen sind gegeben 

Wer seine vertragliche Aufklärungspflicht verletzt oder die Gegenpartei absichtlich täuscht, 

handelt widerrechtlich i.S.v. Art. 41 OR (vgl. BGE 61 II 228 E. 2; BGE 108 II 419 E. 5; Ur-

teil 4C.202/2002 E. 3.2). Widerrechtlichkeit bedeutet die Verletzung einer Schutznorm oder 

eines absoluten Rechts. Die Beklagte täuschte die Klägerin durch Angabe falscher Tatsachen, 

indem sie behauptete, die Herstellungskosten seien gestiegen. Dieser Beweis konnte bis dato 

nicht erbracht werden, daher sind die Aufschläge nicht gerechtfertigt. Die Preisformel, sowie 

die Informations- und Auskunftspflicht dienen dem Zweck, die Integritäts-und Vermögens-

sphäre der Klägerin zu schützen (BSK OR I-WIEGAND, Art. 97 N 34). Diese Verhaltenspflicht 

ist als Statuierung einer umfassenden gegenseitigen Rücksichtnahme der Interessen sowohl 

der Klägerin als auch der Beklagten zu verstehen und verpflichtet zu loyalem Verhalten (BSK 

OR I-WIEGAND, Art. 97 N 34). Folglich ist die Verletzung der oben genannten Pflicht als De-

likt zu qualifizieren. Die Beklagte handelte absichtlich, somit trifft sie ein Verschulden. Die 

Beklagte war sich der schädigenden Wirkung ihrer Handlung bewusst und wollte das Ergeb-

nis (Schaden) (vgl. BGE 91 II 25 E. 7). Weiter ist die widerrechtliche Handlung natürlich und 

adäquat kausal (Rz. 49). 

Fazit: Die Beklagte haftet der Klägerin aufgrund ihres widerrechtlichen Verhaltens i.S.v. 

Art. 41 OR und hat den vollen Schaden in Höhe von USD 15‘056‘920.--  zu ersetzen. 

4.2.2. Die Verjährungseinrede der Beklagten ist abzuweisen  

Gemäss Art. 60 Abs. 1 OR verjährt der Anspruch der Klägerin auf Schadenersatz aus uner-

laubter Handlung i.S.v. Art. 41 OR nach einem Jahr, seitdem die Klägerin Kenntnis vom 

Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat. Auf jeden Fall verjährt der An-

spruch nach zehn Jahren, vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet. Die Klägerin 

muss tatsächlich Kenntnis vom Schaden und von der Person des Haftpflichtigen erlangt haben 

(BGE 134 III 390 E. 4.3.3). Dabei beinhaltet die Kenntnis vom Schaden seine Existenz, Be-
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schaffenheit und wesentlichen Merkmale (BGE 126 III 160 E. 3). I.c. sind alle Schadenspos-

ten, bzw. der Gesamtschaden frühestens seit Beendigung des Distributionsvertrags bekannt.  

4.3. Bereicherungsanspruch gemäss Art. 62 OR i.V.m. Art. 63 OR 

Sollte das Schiedsgericht zur Auffassung kommen, dass der Klägerin keine Ansprüche aus 

Art. 97 OR und Art. 41 OR zustehen, stellt die Klägerin den Antrag auf Leistungskondiktion 

wegen Leistung einer Nichtschuld gemäss Art. 62 OR i.V.m. Art. 63 Abs. 1 OR. 

4.3.1. Der Tatbestand des Bereicherungsanspruchs ist erfüllt 

Grundvoraussetzung für einen Anspruch aus Art. 62 ff. OR ist eine Bereicherung, bestehend 

in einer Vermögensvermehrung des Bereicherten. Diese Vermögensvermehrung kann in einer 

tatsächlichen Vergrösserung oder in einer Nichtverminderung des Vermögens bestehen (VON 

THUR/PETER, S. 473 ff.). Ferner hat die Vermögensvermehrung nach dem Gesetzeswortlaut 

„aus dem Vermögen eines anderen“ zu erfolgen. Es findet somit eine „Vermögensverschie-

bung“ zwischen dem Entreicherten und dem Bereicherten statt 

(GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, N 1475). Die Bereicherung kann u.a. durch die 

Zuwendung des Entreicherten entstehen (sog. Leistungskondiktion, vgl. BSK OR I-SCHULIN, 

Art. 62 N 11).  

I.c. vergrösserte sich das Vermögen der Beklagten durch die Aufschläge in Höhe von insge-

samt USD 15‘056‘920.--, die von der Klägerin gezahlt wurden. Es fand demzufolge eine 

Vermögenverschiebung zwischen der Klägerin und der Beklagten statt. 

Als dritte Voraussetzung muss die Bereicherung ungerechtfertigt sein. Zuwendungen können 

mithin aus dem Grund erfolgen, um eine Verpflichtung zu erfüllen (causa solvendi). Wenn es 

jedoch an diesem Rechtsgrund fehlt, ist die Zuwendung im Hinblick auf einen bestimmten, 

sich als nicht vorhanden erwiesenen Rechtsgrund (sine causa) erbracht und damit ungerecht-

fertigt erfolgt (BUCHER, S. 666). Folglich handelt es sich gemäss Art. 62 Abs. 2 OR um eine 

Leistung „ohne jeden gültigen Grund“ und somit um eine Leistung einer Nichtschuld 

(Art. 63 Abs. 1 OR). Schliesslich muss der Entreicherte einen negativen Beweis, das Fehlen 

eines Rechtsgrundes, führen. Dabei genügt der Beweis, dass der Enreicherte im Hinblick auf 

einen bestimmten Rechtsgrund geleistet hat und dass sich dieser nicht verwirklichte (BUCHER, 

S. 659). 

I.c. war die Klägerin mit dem hohen Aufschlag vorerst nicht einverstanden, betonte jedoch, 

dass sie grundsätzlich bereit ist, über eine Preisanpassung zu verhandeln. Dafür braucht sie 

jedoch Dokumente, aus denen hervorgeht, dass die Preiserhöhung notwendig sei (KB-4). Aus 

den Unterlagen, die die Beklagte zur Verfügung stellte, konnte die Klägerin eine Notwendig-
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keit der Preiserhöhung nicht eruieren. Daraufhin verlangte die Klägerin insbesondere die Ver-

träge, die die Beklagte mit Drittlieferanten abgeschlossen hat (KB-5). Die Beklagte verwei-

gerte die Herausgabe mit der Begründung, dass die Verträge eine Geheimhaltungsklausel be-

inhalten. Die Klägerin erklärte sich bereit, einen Aufschlag von maximal USD 45 pro Tonne 

zu bezahlen, jedoch ausdrücklich unter Vorbehalt. Damit manifestierte die Klägerin ihren 

Willen, die Aufschläge nur für den Fall zu leisten, dass die Beklagte die Preiserhöhung nach-

träglich begründen kann und die Schuld tatsächlich besteht. Der Bestand der Schuld ist die 

Voraussetzung ihrer Zahlung (HIRTSIEFER, S. 50). Die Klägerin konnte und musste zudem 

darauf vertrauen, dass die Aufschläge nicht unbegründet sind, da es gerade der Sinn und 

Zweck eines langjährigen Distributionsvertrages ist, eine solide Vertrauensbasis zu schaffen 

und eine enge Zusammenarbeit zu fördern. Das gemeinsam erklärte Ziel, kooperativ vom 

Vertrieb von IPA in Russland profitieren zu können, versuchte die Klägerin stets aufrechtzu-

erhalten. Erst als die Aufschläge für sie nicht mehr zahlbar bzw. gewinnerbringend waren, 

bezog die Klägerin IPA vertragskonform von anderen Bezugsquellen (Einleitungsanzeige, Nr. 

10).  

Dass die Aufschläge mit der Steigerung der Herstellungskosten zusammenhängen, konnte 

seitens der Beklagten bis dato nicht begründet werden. Somit waren die Aufschlagszahlungen 

der Klägerin unbegründet (sine causa) und die Beklagte wurde zu Unrecht bereichert. 

Fazit: Die Klägerin bezahlte die Aufschläge unter dem Vorbehalt und mit dem Vertrauen, 

dass die Beklagte diese begründen wird. Da die Beklagte die Aufschläge mit der Steigerung 

der Herstellungskosten bis dato nicht zu beweisen vermag, leistete die Klägerin gemäss Art. 

62 Abs. 2 OR ohne jeden gültigen Grund und somit eine Nichtschuld i.S.v. Art. 63 Abs. 1 OR. 

4.3.2. Die Leistung der Klägerin erfolgte unfreiwillig 

Ein Bereicherungsanspruch gemäss Art. 63 OR besteht, wenn die Nichtschuld unfreiwillig 

geleistet wurde (BGE 123 III 101 E. 3b). Dem Schiedsgericht wird nun dargelegt, dass die 

Klägerin aufgrund ihrer prekären Situation die Aufschläge unfreiwillig bezahlt hat. 

Unfreiwillig wird geleistet, wenn sich der Entreicherte u.a. durch seine Notlage zur Leistung 

veranlasst sah (BGE 129 III 646 E. 3.2). Eine Notlage i.S.v. Art. 21 OR liegt vor, wenn sich 

der Entreicherte in starker wirtschaftlicher Bedrängnis bzw. in einer Zwangslage befindet. Er 

empfindet dabei den unvorteilhaften Vertrag im Vergleich zu den ihm aus der Notlage dro-

henden Nachteilen als das kleinere Übel (GAUCH, recht 1989, S. 96). Die Notlage braucht 

dabei nicht wirklich zu bestehen. Es genügt, wenn die Klägerin glaubt, sich in einer Notlage 

zu befinden (sog. imaginäre Notlage, GAUCH, recht 1998, S.62 f.) 
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Die Klägerin stellt klar, dass sie durch die Drohung seitens der Beklagten und durch die starke 

wirtschaftliche Bedrängnis zur Zahlung der Aufschläge veranlasst sah. Nachdem die Beklagte 

zum ersten Mal Aufschläge in Höhe von USD 65 pro Tonne verlangte, und die Klägerin dies 

nicht akzeptierte, drohte die Beklagte mit einem Verkaufsstopp (KB-6). Durch die Drohung 

akzeptierte die Klägerin schlussendlich einen Aufschlag von maximal USD 45 pro Tonne 

unter Vorbehalt. Die Klägerin betonte ihre wirtschaftliche Bedrängnis mit der E-Mail vom 1. 

August 2006: Sie stellte der Beklagten klar, dass sie auf die Bestellungen dringend angewie-

sen ist, da sie sonst Kunden verlieren und ihr Gewinn dahinschmelzen wird. Dieser Umstand 

war auch nicht im Interesse der Beklagten (vgl. Art. 3.1 Distributionsvertrag). Später konfron-

tierte die Beklagte die Klägerin mit weiteren Aufschlägen. Auch hier verdeutlichte die Kläge-

rin ihre missliche Situation, dass sie keinen Gewinn erzielt, wenn die Aufschläge derart hoch 

sind (KB-12).  

Rechtsfolge der ungerechtfertigten Bereicherung ist, dass die Bereicherung in vollem Umfang 

zu erstatten ist (NIETLISPACH, S. 183). Der Entreicherte hat demnach einen Anspruch auf den 

gesamten Betrag der Bereicherung, also auf „die Differenz zwischen dem jetzigen Vermö-

gensstand [des Bereicherten] und dem Vermögensstand, welcher ohne die ungerechtfertige 

Bereicherung vorliegen würde“ (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, N 1478).  

Fazit: Die Klägerin zahlte die Aufschläge unfreiwillig aufgrund ihrer Notlage. Ihr steht dem-

zufolge ein Rückforderungsanspruch in Höhe von USD 15‘056‘920.-- aus Art. 62 OR i.V.m. 

Art. 63 Abs. 1 OR zu. 

4.3.3. Die Klägerin hat irrtümlich eine Leistung erbracht 

Sollte das Gericht entgegen den obigen Ausführungen zum Schluss kommen, dass keine Not-

lage bestand und die Klägerin demnach freiwillig geleistet habe, macht diese geltend, dass sie 

im Irrtum über die Schuldpflicht geleistet hat. 

Nach h.L. kommt es auf die Wesentlichkeit des Irrtums i.S.v. Art. 23 ff. OR nicht an (BSK 

OR I-SCHULIN, Art. 63 N 4). Irrtum gemäss Art. 63 OR liegt auch dann vor, wenn der Leis-

tende den Irrtum hätte erkennen müssen (Urteil 4C.338/2006 E. 3.1). „Ein Irrtum ist anzu-

nehmen, wenn nach den Umständen des Falles ausgeschlossen werden kann, dass der Leis-

tende [i.c. die Klägerin] eine Schenkung beabsichtigte; bei Geschäftsbeziehungen ist 

grundsätzlich nie von einer Schenkungsabsicht auszugehen“ (BSK OR I-SCHULIN, Art. 63 N 

4). 
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Wie bereits erwähnt, zahlte die Klägerin die Aufschläge stets unter Vorbehalt, dass die Be-

klagte die Gründe der Kostenerhöhung beweisen wird. Damit drückte die Klägerin unmiss-

verständlich aus, dass sie keine Schenkungsabsicht verfolgt. Die Aufschläge konnten bis dato 

nicht durch die Herstellungskosten begründet werden. Folglich leistete die Klägerin im Irr-

tum. 

Fazit: Durch die irrtümliche Leistung steht der Klägerin eine Rückforderungsanspruch in 

Höhe von USD 15‘056‘920.-- aus Art. 62 OR i.V.m. Art. 63 Abs. 1 OR zu. 

4.3.4. Die Verjährungseinrede der Beklagten ist abzuweisen  

Gemäss Art. 67 OR beträgt die absolute Frist 10 Jahre und beginnt mit der Entstehung des 

Anspruches, d.h. mit der Fälligkeit der Forderung (VON THUR/ESCHER, S. 217). I.c. erfolgte 

die erste Aufschlagszahlung mit der Rechnungsstellung am 3. August 2006. Die absolute Frist 

ist heute folglich noch nicht abgelaufen. 

Die relative einjährige Frist beginnt ab Kenntnis des Anspruches. Kenntnisnahme liegt vor, 

wenn die Klägerin entdeckt, dass sie eine Nichtschuld geleistet hat. 

Es ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin irgendwann Kenntnis der Nichtschuld erlangt hat. 

Dass die Aufschlagszahlung ohne Grund gezahlt wurde, wird erst im Rahmen des Schiedsge-

richtsverfahrens festgestellt. Daher ist auch die relative Frist noch nicht abgelaufen. 

4.4. Der Vertrag vom 4. Juni 2006 ist eine Unterbrechungshandlung der Beklagten 

Der zwischen den Vertragsparteien in München geschlossene Vertrag ist als Schuldanerken-

nung der Beklagten zu qualifizieren. Gemäss Art. 135 Ziff. 1 OR kann die Verjährung unter-

brochen werden durch Handlungen des Schuldners, durch welche er die Forderung anerkennt. 

Die Anerkennung kann ausdrücklich oder stillschweigend ergehen (BGE 57 II 583). Nach 

dem Wortlaut von Art. 135 Ziff. 1 OR ist die Aufzählung der Anerkennungshandlungen nicht 

abschliessend („namentlich“). Eine Forderungsanerkennung ist auch dann gegeben, wenn sich 

der Schuldner dessen nicht bewusst ist (BGE 119 II 368). Mit der Unterbrechung beginnt die 

Verjährung von neuem (Art. 137 Abs. 1 OR).  

Im Vertrag von München am 4. Juni 2006 hielten die Parteien in schriftlicher Form fest, dass 

die Klägerin im Q3 und Q4 weiterhin die Aufschläge von USD 110 pro Tonne bezahlen wird, 

die Aufschläge jedoch „weiterhin als bestritten“ gelten (KB-13). Die Klägerin bringt im be-

sagten Vertrag aufs Neue unmissverständlich zum Ausdruck, dass sie die Aufschläge nur be-

zahlt, wenn die Beklagte die Preiserhöhung belegen kann und die Schuld tatsächlich besteht 

(Rz. 63). Dieses Verhalten der Beklagten durfte von der Klägerin nach Treu und Glauben im 
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Verkehr als Bestätigung ihrer rechtlichen Verpflichtung aufgefasst werden. Im Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses am 4. Juni 2006 war sich die Beklagte darüber im Klaren, dass sie die 

Steigerung der Herstellungskosten nicht beweisen konnte. Die Lieferverträge mit den Drittlie-

feranten der Beklagten enthielten Vertraulichkeitsvereinbarungen, die es ihr verboten, diese 

Verträge weiterzureichen (KB-6). Indem die Beklagte den Vertrag von München unterzeich-

nete, anerkannte diese die Forderungen der Klägerin gestützt auf Art. 97 OR, Art. 41 OR und 

Art. 62 ff. OR.  

Fazit: Durch die Schuldanerkennung der Beklagten im Vertrag vom 4. Juni 2006 wird der 

Lauf der Verjährungsfristen von Art. 127 OR, Art. 60 OR und Art. 67 OR unterbrochen. Die 

Verjährungen beginnen von neuem. 

4.5. Keine Beschränkung der Schadenersatzsumme auf USD 1‘500‘000.-- 

Art. 6.4 Distributionsvertrag besagt, dass keine Partei der anderen für Folgeschäden haftet und 

dass die Haftung der Lieferantin (Beklagte) gegenüber der Distributorin (Klägerin) auf USD 

1‘500‘000.-- betreffend einen Vorfall oder einer Reihe von Vorfällen, die auf der gleichen 

Grundlage beruhen, beschränkt ist. Damit sind Schäden gemeint, die mit dem Distributions-

vertrag im direkten Zusammenhang stehen, sowie Schäden, die ihren Ursprung in den einzel-

nen Kaufverträgen haben. Gemäss Art. 100 OR ist eine Freizeichnung für rechtswidrige Ab-

sicht oder grobe Fahrlässigkeit nichtig. Art. 100 OR setzt die gesetzlichen Grenzen einer 

vertraglichen Freizeichnungsklausel. Wie oben bereits aufgeführt wurde, handelte die Beklag-

te nicht nur grobfahrlässig, sondern sie verletzte den Vertrag bewusst und somit in rechtswid-

riger Absicht. Mit der Freizeichnungsklausel können nur Schäden wegbedungen, oder vorlie-

gend beschränkt werden, die aus leichter oder mittlerer Fahrlässigkeit entstanden sind. Dies 

ist vorliegend nicht der Fall. Daher ist eine Berufung auf die Freizeichnungsklausel seitens 

der Beklagten nicht zulässig. Aus dem Wortlaut und dem Zweck der Bestimmung ergibt sich, 

dass Art. 100 OR zwingender Natur ist (CHK-FURRER/WEY, Art. 100 N 8).  

Fazit: Die Beklagte hat den Schaden in vollem Umfang zu ersetzen und kann sich nicht auf 

die Freizeichnungsklausel berufen, da sie den Vertrag in rechtswidriger Absicht verletzt hat. 
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5. Keine hälftige Teilung des Nettogewinns 

 

Wenn die Vertragsparteien sich grundsätzlich einig sind, dass ein Vertrag zustande gekom-

men ist, sie sich aber über dessen Inhalt streiten, liegt ein Auslegungsstreit vor. Durch Ausle-

gung ist der vereinbarte Vertragsinhalt zu ermitteln (HUGUENIN, N 273).  

Im vorliegenden Fall besteht zwischen der Klägerin und der Beklagten Einigkeit darüber, dass 

am 27. Februar 2002 ein Distributionsvertrag zustande gekommen ist. Im Rahmen einer Wirt-

schaftsprüfung der Geschäftsbücher der Klägerin erfuhr die Beklagte, dass der Gewinn der 

Klägerin erheblich grösser war als derjenige der Beklagten (Widerklage, Nr. 7). Zwischen den 

Parteien entfachte daraufhin ein Streit über die Frage, ob der Beklagten aufgrund des Allein-

vertriebsvertrags ein Anspruch auf den hälftigen Anteil des gemeinsam erzielten Gewinns 

zusteht. Durch Auslegung des Distributionsvertrages ist aufzuzeigen, dass der Beklagten kein 

Anspruch auf den hälftigen Anteil des gemeinsam erzielten Nettogewinns zusteht.  

Mittels der subjektiv (empirischen) Auslegung soll der tatsächlich übereinstimmende Wille 

der Parteien ermittelt werden. Falls er feststellbar ist, bildet er den Vertragsinhalt (HUGUENIN, 

N 278; Art. 18 OR). Im vorliegenden Fall kann der tatsächlich übereinstimmende Wille je-

doch nicht ermittelt werden, da es sich um eine innere Tatsache handelt, die nicht direkt be-

wiesen werden kann (HUGUENIN, N 282). Es muss folglich eine objektivierte Auslegung in 

Anwendung des Vertrauensprinzips vorgenommen werden (Urteil 4C.64/2006 E. 2.1). Das 

Vertrauensprinzip besagt, dass „eine Willenserklärung so auszulegen ist, wie sie von der an-

dern Partei nach den gesamten Umständen in guten Treuen verstanden werden durfte und 

musste“ (BGE 130 III 417 E. 3.2). Der Wortlaut ist dabei das primäre Auslegungsmittel, er ist 

in einer objektivierten Weise zu verstehen (BGE 131 III 606 E. 4.2). Als ergänzende Ausle-

gungsmittel gelten insbesondere die Begleitumstände, die Entstehungsgeschichte des Ver-

tragsschlusses, das Verhalten nach Vertragsschluss sowie der Vertragszweck (HUGUENIN, 

N 293).  

I.c. besagt Art. 3.1 Distributionsvertrag, dass beide Parteien das Ziel verfolgen, mit Hilfe des 

Vertrages einen erheblichen Marktanteil an Verkäufen von IPA in Russland zu gewinnen. 

Weiter wünschen die Parteien auch, die Gewinne aus dem Vertrag zu teilen nach Abzug der 

Kosten, wobei Marktveränderungen berücksichtigt werden sollen. Nach dem Wortlaut dieser 

Bestimmung sollen die Marktbedingungen bei der Berechnung des Anteils des Nettogewinns 

berücksichtigt werden.  

Vorliegend stiegen die Herstellungskosten des IPA kontinuierlich an und die Klägerin musste 

immer noch höhere Aufschläge bezahlen. Durch die stetigen Preiserhöhungen wurde der Ge-
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winn der Klägerin stark vermindert (KB-7; KB-12). Der Umstand, dass der erwirtschaftete 

Gewinn der Klägerin dennoch höher ausgefallen war als der der Beklagten, ändert an der Tat-

sache nichts, dass die Klägerin ohne die Preisaufschläge einen erheblich höheren Gewinn er-

zielt hätte. Die Klägerin durfte und musste nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 

ZGB) bei der Bestimmung von Art. 3.1 davon ausgehen, dass sie die Hälfte ihres Gewinnes 

nur dann herausgeben müsse, wenn die Marktbedingungen für sie ökonomisch optimal seien 

und ihr Geschäft floriere. Durch die stetigen Preiserhöhungen ist es der Klägerin nicht zuzu-

muten, den Nettogewinn hälftig zu teilen. Nach der normativen und teleologischen Auslegung 

des Vertrags muss die Klägerin der Beklagten nur die einen Anteil ihres Nettogewinns heraus-

zugeben, und nicht die Hälfte.  

Die Klägerin wies die Beklagte mehrmals darauf hin, dass durch die stetigen Preisaufschläge 

der Gewinn der Klägerin dahinschmolz (KB-7). Daraufhin unterliess es die Beklagte, die hälf-

tige Teilung des Gewinnes zu verlangen. Die Beklagte war sich darüber im Klaren, dass sich 

aufgrund der verlangten Aufschläge die Marktbedingungen für die Klägerin beträchtlich ver-

schlechterten. Durch dieses nachvertragliche Verhalten der Beklagten wird ersichtlich, dass 

ihr wirklicher Parteiwille gleichermassen darauf gerichtet war, die hälftige Teilung des Ge-

winnes nur zu verlangen, wenn die Marktbedingungen für die Klägerin ideal waren. 

Ausserdem besteht der Vertragszweck des Distributionsvertrags gerade darin, dass die beiden 

Parteien i.S.v. Art. 3.1 einen erheblichen Marktanteil an Verkäufen von IPA in Russland ge-

winnen wollen. Falls die Klägerin nun trotz der ständig gestiegenen Preisaufschläge die Hälfte 

ihres Nettogewinns der Beklagten auszahlen müsste, würde sie in ihrer wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit langfristig geschwächt. Ihre Position im russischen Markt wäre gefährdet und 

sie würde ihren hart erkämpften Marktanteil in Russland an die Konkurrenz verlieren.  

Fazit: Durch die Auslegung des Vertrages nach dem Wortlaut und dem Vertrauensprinzip, 

insb. auch durch die ergänzenden Auslegungsmittel, wird dem Schiedsgericht aufgezeigt, dass 

die Beklagte keinen Anspruch auf hälftige Teilung des Nettogewinns seit Q4 2006 der Kläge-

rin gestützt auf den Distributionsvertrag stellen kann. 
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